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Anlıegen der Retorm der Kirchenverfassung gescheitert und mußte sıch auf die Verteidigung der alten,
och übriggebliebenen Posıtionen beschränken« ® 59)

Das Kapıtel umta{ßıt das Thema »Askese und Mönchtum Individuelles Christentum« (D 60-111).
Untertitel siınd Benedikt Cluny Armutsproblem Franzıskus Apokalyptik Scholastıiık und
Mystik. och ın lebendigster Erinnerung AUusSs dem Hörsaal 1st mir Joachim VO|  3 Fıore( 91—  » der als »eın
Mann des Sınnens und Grübelns, des Forschens. Eın Theologe 1Im Stil des Miıttelalters« (S 92) dargestelltwırd. Seıne Schriftten sınd »keine angenehme und leicht bewältigende Lektüre« ®} 93) Wıe jeder Prophethat uch Erleuchtungen. Wıe verkraiten dıe Zeıitgenossen, umal dıe amtlıche Kırche, seıne eue
Geschichtsdeutung, die ıne Loslösung VO:  3 der bısher christologisch ausgerichteten Heıilsgeschichte ıst?
Auft dem Lateranense wıird posthum seiıne Trinitätsschriftt verurteılt. Thomas lehnt ıhn als in den
Feinheiten der Dogmatik ungebildet ab Andererseits wırd von Päpsten seıner eıt ZUr Arbeit der
Schrifterklärung ermuntfert. Das Mißtrauen gegenüber ihm beginnt mıit der Frage: Wann beginnt das
Zeıtalter des eıstes? Schwarmgeister aller Art können sıch auf ıhn beruten »eben des Dunkels, der
Hıntergründigkeıit seiner Schriften, der schwierigen Deutbarkeit seıner Geschichte« ®) 97) Dıie Darstel-
lung schließt miıt eiıner Legende: Dem Abt erscheint eın Engel, der ıhn eiınem Kelch trinken äßt. Als der
Abt auf dem Grunde des Kelches die künftigen Schicksale der Kırche bis iın dıe ternen Zeıten schaut, gibtzıtternd den Kelch zurück. »Du Tor, hättest du alles getrunken, hättest du alles gewußt. « ewundernd
schließt Fınk »Und hat vieles gewußt und geschaut. In ıhm wırd eine andere uns wenıger geläufige Seıte
des Miıttelalters sıchtbar, die nach den großen Leistungen ZUr Erforschung der cholastı) uch ıhr Recht
tordert. Denn uch dıese Seıite gehört ZUuUum Verständnis der mittelalterlichen Geıistigkeit« (D 98) Mögendiese Ermunterungen des Altmeisters ın der Jungen Forschergeneration nıcht ungehört bleiben!

eNaUSO spannend und reizvoll wıe die voraufgegangenen Kapıtel hest sıch schließlich das ber
»„»Häresie« und »Ketzerei« als mıttelalterliche christliche Konfessionen« ® 1121 36) Die Überschrift magdazu verleiten, die dogmatischen Ohren spiıtzen. Was Ist Häresıje? Nıcht U1 Theologie, uch weltliche
Mächte entscheiden ber sı1e mıiıt. Dem folgt eiıne austührliche Darstellung der häretischen Bewegungen des
11 Jahrhunderts: Peter von Bruis Der Mönch Heıinrich Dıie Katharer Bewegung des Freıen eıstes
Die Begınen Die Waldenser Poenitentes und Dıisciplinatı. Auf die Aussagen ber diıe Inquisition® 1331 36) haben WIr Schüler VO:  3 Fink schon lange gewartet. Zwar WIr!| die Inquisıtion heute »ruhiger«beurteilt als früher, doch bleibt aus der Sıcht der christlichen Botschaft och des Schrecklichen mit ıhr
verbDunden. »Um gleich N, der bliche Inweıs auf die meıst aus polıtischen Gründen arbeitende
staatlıche Inquıisıtion kann VOT christlicher Verantwortung nıcht als Entschuldigung gelten« ® 133)Dem ext folgen ausgedehnte und ın iıhrer Weıse Meısterschaft dokumentierende wıssenschaftliche
Anmerkungen ® 138—-198). Anhang (D 199—203) unterrichtet den Leser dann ber ıne Auswahl NeUeTrTer
Arbeıten, Arbeitsrichtungen und Arbeitsgruppen, die ZU!] Verständnis des behandelten Themas hılfreich
seın können. Anhang 11 S 204—207) sıch mıt dem Problem der Papstliste des Miıttelalters. Es tolgt eın
Personenregister, mıiıt dessen Hıltfe das Buch ZU!] leicht brauchbaren Nachschlagewerk wıird

Aus der Sıcht dessen, der begeistert »den Fınk« gehört hat, ann ıch DUr N.; Vıelen Dank für dieses
Buch Wır haben lange darauf BEWAaTTEL. Hans Nagel

WERNER RAMER: Onsens und Rezeption. Verfassungsprinzipien der Kırche 1Im Basler Konziliarısmus.
Mıt Edition ausgewählter Texte (Beıträge ZUr Geschichte der Philosophie und Theologie des Miıttelal-
ters 19) Münster: Aschendorff 1980 VII 477 Kart. 120,—.

Die sogenannten Reformkonzilien des 15 Jahrhunderts ertreuten sıch nıe ungeteilter Zuneigung. Vor allem
den beıden etzten Jahrhunderten gelang zunehmend, den sogenannten »Konziliarısmus«

dıskreditieren. Deshalb kam Nur selten 1Im Gegensatz ZU! Triıdentinum der Vatikanum
beachtenswerten Ansätzen eiıner wıssenschaftlichen Beschäftigung, weder historısch-pragmatischenoch systemgeschichtlichen Aspekten. Das mangelnde Interesse zeıgte sıch uch der geringen
weıtertradiert.
kritischer Quellenpublikationen. So wurde und wırd oft und oft Herkömmliches ın den üblichen Kliıschees

Dıie vorlıegende Arbeit, eıne Maınzer (systematische) Dissertation aus dem Jahre 1972, chıldert die
Dıiıskussion des Basler Konzıls die rechte Gestalt und Verfassung der Kırche. Dıie Auseinandersetzung1ef in weıl Rıchtungen. Zum eınen hatte sıch die (großkirchliche) Ekklesiologie mıit dem VO:  - Wyclıf
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beeinflußten spirıtualistischen Kirchenbegriff der Hussıten auseinanderzusetzen;: die Böhmen kamen ach
Basel, um nach eingehenden und treıen Gesprächen Frieden zZzu schließen. Zum anderen wurde das
monarchisc. gepragte Kıirchenbild der Vertreter papaler Ideen von den Anhängern jener Auffassungen
kritisiert, welche die Gesamtkirche VOT allem 1M Allgemeinen Konzıl W as immer darunter verstehen
WAar repräsentiert sahen. Dıiese Diskussionen blieben nıcht 1Im akademisch-kühlen Rahmen. Sıe
hineinverflochten ın eın politisch-taktisches Kräftemessen, ın dem jede Parteı versuchte, iıhre Ideen in die
polıtische Wirklichkeit umzusetzen (auf dem Konzıl und 1mM (sJesamt der abendländischen Christianıtas).

In sıeben Gedankenkreisen legt der Vertasser das Ergebnis seıner Untersuchungen OT, Im ersten

Kapıtel (»Der Dısput um die Kirchenverfassung beı dem ersten Basler Reformversuch«) spielt dıe Frage,
ach welchem Verfahren höhere Pfründen besetzen sınd, eine wichtige olle. Dıes eın kleinliches
personalpolıtisches Gerangel. Fs ging letztlich dıe Frage, ob der Papst beı der Besetzung olcher
Ptründen sıch vorgegebenes Recht halten hat der nıcht. Zu diesen Satzungen gehörten uch dıe
Beschlüsse der Allgemeinen Konzilien. Das zweıte Kapıtel (»Systematıisıerung der Ekklesiologie der
Kontroverse mıiıt dem hussitischen Kirchenbegriff«) chıldert die Auseinandersetzungen mit den Böhmen.
In den nächsten Kapıteln (3—7) wiırd die S| Nannte konziılıare Idee Wırken und Denken einıger
hervorragender Vertreter demonstriert: Julıan Cesarın1, Konzilspräsident und Vermiuttler (5 125—-165),
Johannes VO:  — Ragusa (S 182-206), Johannes VO:  3 Segovıa (S 207-255), Nıkolaus von Kues ® 256—-292),
Heymerıc der Velde, Heinrich Toke, Johannes Gonzälez (S

Deutlich wird in diesen Analysen, der Begriff »Reformkonzilien« für das 15 Jahrhundert Recht
esteht. Es gng nıcht NUur ıne sıttliıche Besserung VO:  »3 Haupt und Glhiedern Man wollte die Kıirche Te-

formieren, ıhr eıne bessere Form und Verfassung geben, ındem den Anfängen, den
Strukturen der ersten Jahrhunderte zurückkehrte.

Im achten Kapıtel (»Verfassungsprinzipien der Glaubenssozietät systematischem Überblick«)
versucht der Vertasser schließlich in reı Prinzıpien CONSCHNSUS, repraesentatlo, recepti0 eiıne Systematı-
sıerung des hıstorısch aufgearbeiteten toffes. Der Konsensus aller Untergebenen wurde als das Rechtstun-
dament tfür dıe Amter- und Jurisdiktionshierarchie angesehen. Daraus ergab sıch die Frage, in welcher
Weıse die Gesamtkirche eıne gültige repraesentatio tinden kann. Hıer bot das Allgemeine Konzıl ıne
Lösung; WAar eın Instrument, ın Glaubensfragen auf akzeptablem Weg eiınem gemeinsamen Urteıil

kommen. Dıie Rezeption von Konzilsbeschlüssen WAar keineswegs eın Krıteriıum für deren Wahrheıitsge-
halt; sıe WAar lediglich eın Gradmesser für die Wirksamkeit und die Fähigkeit, christlichen Lebensgeıst
erwecken.

Für seıne Untersuchungen ZOß der Vertasser Handschritten in europäischen Bibliotheken eran.
Schwerpunkte Basel, Kues, Salamanca und Rom. Im Anhang 364—437) sind 11 Texte
veröffentlicht; sı1e sınd eıne Hılte für den Leser, der die Argumentation unmıittelbar erfahren und
nachvollziehen will

Die Arbeiıt 1st eın wertvoller und weıtertührender Beıtrag ZUTr Erforschung des 15 Jahrhunderts, eıner
Zeıt, die bislang ıhrem kiırchenpolitischen und theologischen Rang ber Gebühr
vernachlässıgt worden ist. Anzumerken ware noch, der Vertasser VO  3 vornhereın darauf verzichtet hat,
sıch mıiıt völlıg inadäquaten Begriffen wIıe »demokratische Kırchenstruktur«, »demokratisch verfaßte
‚emeıinde« und dgl auseinanderzusetzen. Unverkennbar ist ber eine Vorliebe tür das modische
»Hinterfragen«. Rudolf Reinhardt

KARL HEINEMEYER: Das Erzbistum Maınz römischer und tränkıscher eıt. Bd Dıe Anfänge der
1Özese Maınz (Veröffentlichungen der hıistorıschen Kommissıon für Hessen 39,1) Marburg: Elwert
1979 X11 237 Karten. Brosch. 6. Ln.

Durch eıgene Arbeıten erhielt der Vert. die Anregung, die Entwicklung des Bıstums bzw Erzbistums
Maınz bıs ZU) Übergang der Königsherrschaft die Liudolfinger untersuchen, da für tast alle
Fragestellungen den heutigen Ansprüchen genügende Arbeıiten ehlten. Der vorliegende Band der
Untersuchung endet unmıttelbar vor dem Pontiftikat des Bonuitatius. Der Fachbereich Geschichtswissen-
SC der Universıität Marburg hat ihn 1mM Wıntersemester 978/79 als Habilitationsschrift aNSCHNOMMCN.

Der Vert. gibt dem Kapıtel „Die Bischöte und das Bıstum seıt der Römerzeıit« (S5 7-19) eiınen kurzen


